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Städtebau und patrizische Wohnkultur vor der Stadt Zürich
zwischen 1580 und 1700

Karl Grunder

Wenn versucht werden soll, die Baukultur des stadtzürcherischen Patriziats im
ausgehenden 16. und im 17. Jahrhundert zu umreissen, so kann dies hier nur als erste

Annäherung geschehen.1 Ausgangspunkt ist die Frage, wann, warum und in welcher
Form die städtische Oberschicht den engen, mit städtischen Rechten und Privilegien
belegten Raum der mittelalterlichen Stadt verliess, um sich vor den Mauern mit
repräsentativen Bauten zu etablieren, und ob die Verlagerung der Bautätigkeit der
Oberschicht vor die Stadt als Paradigmawechsel bezeichnet werden kann.

Was hier als «patrizische Wohnkultur» bezeichnet wird - also die Organisation und

Innenausstattung von Wohnräumen der finanziell, sozial, kulturell und politisch
führenden Schicht -, folgt unabhängig von Ort und Lage einem einheitlichen Standard.

Ausschlaggebend für das Bauvolumen und den Ausbaustandard war letztlich die
finanzielle Potenz. Über die Frühe Neuzeit hinaus blieb die städtische Oberschicht im
Besitz ganzer Gebäudekomplexe in der Altstadt und bewohnte diese. Es war schwergewichtig

die Ausstattung mit bemalten Kachelöfen, Täfer und Wandmalerei, bemalten
Holz- oder dann Stuckdecken, die der Selbstdarstellung dienen mussten. Repräsentation

durch Raumstruktur und -organisation fehlte weitgehend. Einziges repräsentatives
Merkmal konnte ein den Gebäudekomplex dominierender Turm sein.2

Der Landsitz wiederum, sei es ein Gerichtsherrenschloss oder ein Landgut, bot
Raum und Komfort für längere Aufenthalte. In Stadtnähe war es oft ein schlichtes

Sommerhaus, das mit bescheidener Infrastruktur Tagesausflügen diente.

Vor der mittelalterlichen Stadt bestanden Freiräume und vorstädtische Strukturen,
die als Grundlage für wirtschaftliche und bauliche Entwicklungen genutzt werden
konnten. Diesem Weichbild, das in der Mitte des 17. Jahrhunderts durch den barocken
Schanzenbau nachhaltig umgeformt wurde, gilt im folgenden unser Interesse.

Patriziersitze vor der Stadt vor 1642

Suchen wir nach repräsentativen Privatbauten direkt vor der Stadt, die vor der

Einzonung 1642 durch den Schanzenbau bestanden, fällt die Ernte mager aus. Im
Murerplan von 1576 steht an der Florhofgasse, am Standort des heutigen Unteren
Schönenbergs (Florhofgasse 2) giebelständig ein zweigeschossiger, stark befensterter
Massivbau mit Giebelfeld in Fachwerk, der sich durch einen Erker mit Windfahne
auszeichnet. Es handelt sich wohl um einen repräsentativen Privatbau, der die

Formensprache des Gerichtsherrenschlosses benutzt. Über die Eigentümer erhalten
wir erst 1642 Aufschluss, als Ratsredner Hans Heinrich Hofmann das Haus der Stadt
verkaufte.3 Es wird als verlottert und in schlechtem Zustand taxiert. Bis auf den für den
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Abb. 34: «Das alte hauss zum Garten genant, vor dem Oberdörfler Thor» (Johann Melchior
Ftissli, 1677-1736). Im Vordergrund das Haus zum Garten. Im Hintergrund rechts Hirzeis
Landhaus im Geissbühl. Beide Gebäude lassen sich über ihre Turmerker als herrschaftliche
Landhäuser der frühen Neuzeit bestimmen (Zentralbibliothek Zürich/Kdm).

Schanzenbau benötigten Teil sollte das gesamte Gut an Hans Ulrich Grebel (1598-
1649), Obervogt auf Schloss Laufen, weiterverkauft werden.4

Die 1715 datierte Vedute von Johann Heinrich Vogel, die Zürich von Westen her
zeigt,5 lässt direkt vor der Spitze der Geissbergbastion (heute Hohe Promenade) ein
zweites mit Turmerkern bestücktes Gebäude erkennen. Namhaft wird dieses repräsentative

Haus ebenfalls 1642, als die Stadt für das am Oberen Zeltweg gelegene, vom
Schanzenbau betroffene Gut von Bürgermeister Salomon Hirzel-Meyer von Knonau
(1580-1652) einen Ersatz suchte.6 Angeregt wurde der Handel offenbar von Hirzel
selbst, denn er wünschte, mit den Gnädigen Herren einen Tausch zu treffen um das, was

von «Gessner sei. Gut in Stadelhofen», dem späteren Sonnenhof, übrig bliebe.7 Hirzeis
Gut lag dem gessnerischen direkt benachbart und umfasste im Geissbühl Haus,
Gartenhaus, Scheune, Trotte.8 Hirzel gelang ein sehr vorteilhafter Handel: Ihm gehörte
schliesslich die in seinem Gut stehende Behausung samt Scheune, Trotte und Gartenhaus

und die kürzlich von der Stadt dem Hauptmann Andreas Meyer abgekaufte
Behausung, Stadelhofen genannt, mit einem zweiten dabeistehenden Haus, Scheune

und Trotte.9 Bürgermeister und Baumwollhändler Hirzel verfügte nun über ein

ausgedehntes Gut mit zwei Hofstätten. Entgegen der ursprünglichen Planung der
Schanzendirektion durften Hirzeis Wohnhaus, Scheune und Trotte im Glacis des

Geissbühls stehenbleiben. Belegt ist dies in der Vedute Vogels von 1715. Hervorzuhe-
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Abb. 35: Alter Seidenhof, um 1780, Hans
Conrad Escher. Die Ansicht zeigt, wie im
Zürich des 17. und frühen 18. Jahrhunderts

neben Herrschaftsattributen wie

Treppengiebel und Dacherker

Umfassungsmauern, Portal und Nebengebäude
Teil der repräsentativen Architekturikonographie

sind (Zentralbibliothek Zürich/
Kdm).

ben ist, dass Hirzeis Wohnhaus - wie das Haus St. Urban der Krieg von Bellikon in
Stadelhofen oder der Alte Seidenhof - mit einem turmartigen Dacherker ausgestattet
war und sich so der ländlichen, herrschaftlichen Repräsentationsarchitektur zuordnen
lässt. Die zweite Hofstätte bestand aus der ehemals gessnerischen Liegenschaft in
Stadelhofen. In der Altstadt besass Hirzel zudem das Haus zur Haue am Limmatquai
52.10

In Stadelhofen ist in Christoph Murers Vedute von 1588 das Haus zu St. Urban mit
seinem markanten Turm, einem Dacherker, in der Ecke Stadelhoferstrasse/Lochmann-

gasse auszumachen. Aus einem Streit um einen Neubau geht hervor, dass 1569 Junker
Jakob Krieg von Bellikon (f 1569) Eigentümer des mit einem «Türmchen» ausgezeichneten

St. Urban war.11 1569 regelte Krieg den Erbgang der Liegenschaften.12 Die
Söhne Kaspar und Felix traten jedoch noch 1569 vom Auskauf der Geschwister zurück,
so dass das «Haus auf Dorf vor dem Tor bei Stadelhofen, mit dem Garten und dem

Gartenhüsli, alles in einer Ringmauer gelegen», für 3800 Pfund an Junker Hans
Nikolaus von Roggwyl-Krieg gelangte.13 In der Folge verlor St. Urban seine Bedeutung

als vorstädtischer Patriziersitz und kam 1612 durch den geringen Verkaufspreis
von nur 1140 Pfund in die Hände der Schwestern Barbara und Margaretha Waser.14

Über Ausstattung und Wohnkultur des Kriegschen St. Urban ist nichts bekannt.
Konsultieren wir Matthäus Merians Vedute von 1638, so fallen uns im städtischen

Vorgelände links der Limmat, neben den Tiefenhöfen, der Alte und der Neue
Seidenhof als einzige repräsentative Grossbauten auf. Wir stossen hier auf den

frühesten Beleg, wie die erfolgreiche protoindustrielle Textilverarbeitung Vermögen
generierte, das neben der Geschäftserweiterung auch zu repräsentativen Wohnbauten
führte. In den Blick gerät dabei die Familie Werdmüller, die bereits 1429 auf der
Ötenbachmühle am Sihlkanal belegt ist.15 Die Söhne des Ratsherrn Heinrich Werd-
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müller (1480-1548), David Werdmtiller-Rahn (1548-1612) und Heinrich Werdmüller-
Kitt (1554-1627), hatten sich nicht nur standesgemäss verheiratet, sondern besassen

ein eigenes Handelsgeschäft mit Woll- und Baumwolltuch. Die Gunst der Stunde

nutzend, bauten sie aus der Konkursmasse des Refugianten Evangelisto Zanino im
Wollenhof an der Limmat 1576 eine gemeinsam betriebene «Seidenmühle» auf und
verstanden dessen Fachwissen zu nutzen. Bereits 1587 nahmen sie mit grossem Erfolg
die «fabrikweise» Florettseidenproduktion auf.16 Im gleichen Jahr förderten sie die

Expansion des Unternehmens und stellten an den Rat das Gesuch, Herstellung und
Handel von Seidenprodukten in grossem Massstab betreiben zu dürfen.17 Der
Bescheid lautete offenbar positiv, so dass sie von Bürgermeister Tomann - der die

Bewilligung zur Ausdehnung der «Fabrik» vor die Tore der Stadt mitverantwortete -
eine Matte vor dem Rennwegtor an der Landstrasse kauften (heute: Geviert
St. Annagasse, Sihlstrasse, Steinwiesplatz), um dort bis 1592 «ein behusung zu neu
füre[n]den Sydengwerb» zu bauen. Am 8. Januar 1588 ernannte der Rat eine Kommission,

die den Werdmüllern «die malstatt und platz zu dem vorhabenden buw einer
behusung zezeigen und ufzezeichnen [sollten], wie sy die verordneten findent und
vermeinend am geschicktesten, auch gemeiner Statt und der nachpurschafft der enden

am unschedlichsten sye».18

Der Vedute Merians von 1638 entnehmen wir, dass die Seidenmühle («malstatt»)
als L-förmiger Bau direkt am inneren Arm des Sihlkanals (heute Uraniastrasse) lag.

Mitten in die Parzelle kam das mit allen Attributen eines herrschaftlichen Baus

ausgestattete Wohnhaus «Alter Seidenhof» (Sihlstrasse 20) zu stehen: Umfassungsmauer

mit monumentalem Portal, Massivbauweise, Treppengiebel, Turmerker. Südlich

vorgelagert befand sich eine geometrisch geordnete Gartenanlage, nördlich, im Westen

gegen die Mühle stossend, ein Hofbereich mit drei kleineren Ökonomiebauten (wohl
Scheune, Wasch-/Badhaus, Holzschopf). Über die ursprüngliche Ausstattung des

Wohnhauses sind wir im ungewissen. Erhalten ist im Schweizerischen Landesmuseum
ein Prunkzimmer (5,60 x 7,95 Meter) aus der Nordwestecke des zweiten Obergeschosses,

das mit dem überaus reichen Wandtäfer und der stark profilierten Kassettendecke
ebenso vom herrschaftlichen Lebensstandard der Werdmüller um 1620 zeugt wie der

zugehörige, 1620 datierte, bunt bemalte Turmofen von Ludwig Pfau aus Winterthur.19
Dem Unternehmen im Alten Seidenhof war ein derart grosser Erfolg beschieden -

die Warensendungen nach Lyon respektive Strassburg und Frankfurt hatten sich

zwischen 1598/99 und 1605/06 mit einer Steigerung des Umsatzes von rund 40'000 Gulden

auf über llO'OOO Gulden beinahe verdreifacht -, dass es nicht erstaunt, wenn die
Firma der «Gebrüder Werdmüller» 1606/07 in nächster Nähe für 5446 Gulden eine

neue Produktionsstätte, den Neuen Seidenhof (Ecke Uraniastrasse/Steinwiesplatz),
errichten liess.20

Belegt sind die Seidenmühle am Sihlkanal, um einen Hof gruppiert ein vorderes
Wohnhaus mit Nebengebäude, repräsentativer Wohnsitz des Heinrich Werdmüller, ein
Wasch- und ein Holzhaus, ein hinteres, bescheidenes Wohnhaus, dabeistehend ein Stall

und, zu unbekanntem Zeitpunkt erstellt, eine Crêpage an der Sihl.21 Flankiert wird die

Baugruppe von einem Garten, der jedoch bei Merian nicht geometrisch-repräsentativ
wiedergegeben wird. Die Aufzählung der Gebäude soll darauf hinweisen, dass die

Wohnkultur der Oberschicht sich nicht nur auf ein repräsentatives Wohnhaus be-
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schränkte, sondern dass - ebenso zwingend wie Treppengiebel, Umfassungsmauer oder
Dacherker - auch Gartenanlage und Nebenbauten Teil des repräsentativen
Instrumentars waren.

Der Bau der Tiefenhöfe erfolgte nach 1621 und vor 1638 direkt am Sihlgraben, dem

parallel zum Fröschengraben verlaufenden äusseren Stadtgraben.22 Als Bauherr der

protoindustriellen Anlage und des Wohnhauses, die uns in den Quellen als Haus und

Handlung «uf dem Graben» begegnen, muss der Seidenhändler Martin Orelli-Haag
(1578-1657) gelten. 1617/18 als Teilhaber der Firma Ludwig Orelli und Gebrüder noch

nicht erwähnt, ist er 1620/21 mit seinem Bruder Ludwig an sechster Stelle der

Zollzahler, um 1621/22 als «Marti Orell» an zweiter Stelle aufzufinden. Die nach einem
Konkurs 1647 neu von den Söhnen geführte Firma vermochte sich in der Folge in der

Gruppe der mit über 100 Pfund besteuerten halten.23

Die Vermutung, dass Orelli von der Werdmüllerschen Bewilligung zur Ausdehnung
der «Fabrik» vor die Tore der Stadt profitierte, liegt auf der Hand. Baulich unterscheiden

sich die Tiefen- jedoch grundlegend von den Seidenhöfen. Die dreigeschossige
Vierflügelanlage (vgl. Merian 1638) ist für Zürich formal eine Ausnahmeerscheinung.
Ob und wieweit Orelli sich an italienischen Vorbildern orientierte, ist nicht zu
beurteilen. Interessant ist, dass Orelli wohl zur finanziell, nicht aber zur politisch
führenden Schicht gehörte, da erst Orellis Söhne regimentsfähig wurden.24 Trug dieser
Umstand mit zum Fehlen jeglicher herrschaftlicher Attribute am Äussern der Tiefenhöfe

bei und führte er zur Wahl der für Zürich atypischen Repräsentationsform der

Vierflügelanlage?

Der Paradigmawechsel

Grundsätzlich war jeder Stadtbürger gezwungen, seinen Wohnsitz und sein Gewerbe
innerhalb der Stadtmauern anzusiedeln. Ausnahme bildeten primär die Bleichen und
die Mühlen. Der Bau eigentlicher Vorstädte oder nur schon eines Hauses direkt vor
den Toren der Stadt war obrigkeitlich untersagt.25 Auch wenn diese Bestimmung nicht
konsequent gehandhabt werden konnte, mag sie doch den Umstand, dass Zürich bis ins
17. Jahrhundert über keine eigentliche Vorstadt verfügte, erklären helfen.26 Die
wenigen Bild- und Plandokumente zwischen 1576 (Murerplan) und 1642, dem Beginn
des Schanzenbaus, belegen, dass eine anfänglich nur sehr lockere Besiedlung am

Zürichberghang erhalten blieb, in Stadelhofen und dem Talacker jedoch entlang der
Einfallsachsen und dem Sihlkanal eine Verdichtung mit zum Mehrteil bescheidenen
Wohn- und Gewerbebauten stattgefunden hatte.

Mit dem Bau des Alten und des Neuen Seidenhofs deutete sich erstmals das an, was

auf einen Paradigmawechsel hätte hinauslaufen können: Die Entwicklung der
Protoindustrie, die neue Produkte (Seide) und Technologien (Seidenmühlen) einführte
und das Produktionsvolumen wie Warenlager stark erhöhte, verlangte nach neuen
Betriebsstandorten. Diese mussten an Fliessgewässern an möglichst frei überbaubarer
Stelle liegen. In der Altstadt waren diese Bedingungen kaum zu erfüllen, vor der Stadt

am Sihlkanal fanden sich jedoch ideale Voraussetzungen. Zusammen mit dem Bau der
modernen protoindustriellen Anlagen der Seidenhöfe entstanden direkt vor den Toren
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Abb. 36: Planvedute Zürichs von Westen, um 1738, von Johann Caspar Uhlinger. Die realitätsnahe

Vedute macht deutlich, wie im schanzenumfassten Zürich der Talacker städtebaulich

organisiert wurde (Vordergrund), der mittelalterliche Bering das alte städtische Gebiet nach wie

vor einfasst (Bildzentrum) und der Zürichberghang seine lockere, ländlich geprägte Bebauung
weitgehend beibehält. Mit der enggefügten Altstadt kontrastieren die weiten Strassenräume
besonders des Talackers (Kunstdenkmälerinventarisation des Kantons Zürich).

der Stadt die beiden repräsentativen Privathäuser Alter und Neuer Seidenhof in einem
Bereich, der bisher den vorstädtischen Gewerben wie Bleichen und Mühlen vorbehalten

war. Hier jedoch den Ansatz einer kontinuierlichen Entwicklung zu orten, ist
verfehlt, denn bis auf weiteres blieben die Seidenhöfe - und bedingt dazugehörend die
Tiefenhöfe - eine solitäre Erscheinung.

Der eigentliche Paradigmawechsel setzte mit dem Bau der barocken Schanzenanlage

ab 1642 ein, als das Gebiet zwischen den alten Ringmauern und der neuen
Befestigung als städtische Bauzone klassifiziert wurde. Der mit städtischen Rechten
und Privilegien belegte Raum wurde dadurch annähernd verdoppelt. Das Verbot des

Baus von Vorstädten blieb zwar erhalten, fand jetzt aber auf das Gebiet vor den
Schanzen Anwendung.27 Mit planerischen Massnahmen versuchte die Obrigkeit, die

Bauentwicklung im neuen Stadtgebiet zu steuern: So mussten «die zwüschent die
Schanz und der Statt alte Ringkmuren buwende hüser Inn ein fyne wesentlich

Ordnung gesetzt» werden.28 Es waren also nach städtebaulichen Argumenten Wege,
Strassen, Perimeter, Bauvolumen und Hausfluchten festzulegen. Um dies zu erreichen,
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musste jedem Bauvorhaben eine obrigkeitliche Baubewilligung vorausgehen. Da das

Bauen innerhalb des Schanzenrings, explizit als «der Stadt ringkmure» bezeichnet, als

Privileg, als «Vergünstigung» aufgefasst wurde, sollte jeder Bauherr seine

Baubewilligung mit «einer hanndveste zebezalen schuldig und verbunden syn».29 Das
Erheben von Gebühren bewirkte eine Vorselektion möglicher Bauherren, so dass beim
Erwerb und der Überbauung von Grundstücken die Oberschicht privilegiert war.

Es fällt auf, dass eine enge personelle Verbindung, ja teilweise Kongruenz zwischen

protoindustrieller Führungsschicht, innerem Regierungszirkel, Promotoren und
Funktionären im Schanzenbau sowie Landbesitzern und Bauherren in den neu erschlossenen

Vorstädten bestand. Das heisst überspitzt formuliert, dass sich die Oberschicht die
ihren Vorstellungen von Repräsentation entsprechenden Rahmenbedingungen schuf,

um ihre privaten Bauten zu realisieren. Für das absolutistisch geprägte 17. Jahrhundert
ist dies an sich keine Aussergewöhnlichkeit. Zu betonen gilt es im Fall der
Stadtrepublik Zürich, dass sich jeder einzelne Ratsherr als Träger des Staates verstand und

jedes Wohnhaus eines Ratsherrn gewissermassen auch ein obrigkeitlicher Bau war.
Nur so lässt sich etwa die Herrschaftsikonographie auf Öfen oder Stuckdecken in
Privatbauten erklären. Nur vor diesem Hintergrund wird auch einsichtig, dass jeder
einzelne Bau zur Würde der Stadt beitrug, wie auch jede stadtplanerische Massnahme
wiederum als Zeichen des Ansehens auf den einzelnen Ratsherrn zurückfiel.

Die Umsetzung der städtebaulichen Idealvorstellung

Aus dem oben Gesagten für die barocke Stadterweiterung eine konsequente
städtebauliche, einzig am Ideal orientierte Planung abzuleiten, würde an der Realität
vorbeiführen. Viel zu viele pragmatische Indikatoren haben bei der Überbauung des

ehemals vorstädtischen Geländes eine Rolle gespielt; zu denken ist an die Topographie,
ältere Siedlungsstrukturen oder Wasserläufe als Vorbedingung für das Entstehen

protoindustrieller Betriebe.

Zürichberghalde
Vor der rechtsufrigen grossen Stadt bot sich der relativ steile Zürichberghang zwischen

Hirschengraben und späterer Rämistrasse für die lockere Bebauung mit grossangelegten,

eigentlichen Landgütern an, die sich von denjenigen an den Ufern des Zürichsees (zum
Beispiel Herrliberg, Schipf)30 oder im Limmattal (zum Beispiel Unterengstringen,
Sparrenberg)31 vor allem durch ihre Stadtnähe respektive die Einbindung in das

städtische Rechtsgebiet unterschieden. Bauaktivitäten setzten hier erst ab ca. 1670 ein.
Erwähnt werden kann der Landsitz der Witwe Barbara von Ulm-Meiss, die das

schon im Murerplan von 1576 fassbare Herren- und Lehenhaus im Schienhut
(Schienhutgasse 6 und 7) um 1676 erwarb und zu einem repräsentativen Landhaus ausbaute.32

Bedeutend ist das heutige Stockargut: 1688 verkauften Witwe Anna Hofmeister
oder ihre Erben das Vogelsche Gut an Oberst Johann Heinrich Oberkan-de St. Delis
Haucourt (t 1692),33 der es 1691 an den Handelsherrn Joseph Orelli-Meyer von
Knonau (1656-1720) veräusserte.34 In der Verkaufsurkunde ist die Liegenschaft näher

spezifiziert: Sie bestand aus einer «ahnsehnlichen Behausung», einer Trotte, einer
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Abb. 37: Ansicht des Stockargutes/Oberer Berg, um 1700. Gerade im Kontrast mit dem in

Sichtfachwerk erstellten Landsitz «zum Berg» im Hintergrund wird die um 1690-1700 entstandene,

klassisch beeinflusste Fassadengliederung des Oberen Bergs als Ausnahmeerscheinung im
Zürich um 1700 deutlich (Zentralbibliothek Zürich/Kdm).

grossen Scheune, einem Stall, einem Holzschopf und Badlauf, Brunnen und Allmendrecht.

Das Haus verfügte über einen Saal mit in der Wand eingelassenem Kasten, über
mehrere Stuben, das heisst beheizte Räume, wobei jede mit einem Buffet ausgestattet
war. Das Aussengelände umfasste Garten, Reben, Wisch- das heisst Kiesplätze und
Bäume.35

Orelli baute sogleich erneut um. Nicht nur veranlasste er 1692 die Anlage eines

herrschaftlichen Gartens mit repräsentativer Zufahrt von der Künstlergasse her, 1691

hatte er auch das Lehenhaus teilweise abgebrochen und seine Orientierung um 90

Grad gedreht, so dass zusammen mit dem Herrenhaus das noch bestehende, doppel-
gieblige Gebäude entstand, das traufseitig erschlossen ist und über einen durchgehenden

Korridor verfügt.
Während wir heute vor ungegliederten Fassaden und einem schlichten Giebeldach

stehen, erhob das von Joseph Orelli 1692 umgebaute Gebäude einen wesentlich

repräsentativeren Anspruch. Zwischen die Fensterachsen waren auf der stadtseitigen
Fassade quadrierte Lisenen gelegt, die bis zum umlaufenden Kranzgesims aufTraufhöhe
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Abb. 39: Das Haus zum grossen Baumwollenhof in Stadelhofen, 1847 (Joseph Martignoni). Noch
der biedermeierliche Baumwollenhof atmet die Grosszügigkeit des Ensembles, wie es um die

Mitte des 17. Jahrhunderts entstand. Das traufständige, mehrgeschossige Wohnhaus bildet
Zentrum und Kern der durch die Hofmauer von der Öffentlichkeit abgetrennten, gewerblichen
und häuslichen Nebenbauten wie etwa Seidenmühle, Waschhaus und Scheune (Zentralbibliothek
Zürich/Kdm).

reichten, so dass das Giebeldach keinen Vorsprung aufwies. Die Schrägen der Giebel
waren gemauert und trugen am Fuss und an der Spitze steinerne Kugeln auf

profilierten Postamenten. Die Haus- und Gartenportale waren durch Supraporten
ausgezeichnet. Wenn wir Johann Caspar Ulingers Ansicht des Hirschgrabens von
ca. 1750 folgen wollen, so waren die Fenster zusätzlich von einem wandfüllenden,
radial angelegten quadrierten Gewände gefasst. Die ältesten erhaltenen Ausstattungsteile

sind Stuckdecken, die in die Zeit um 1690-1700 zu datieren sind und - in Analogie
zur Fassade - mit Akanthusranken, Blattstab und Füllhörnern aus dem klassischen

Formenrepertoire schöpfen.

Stadelhofen
Für Stadelhofen wirkte sich der Schanzenbau insofern negativ aus, als dessen Gebiet
dadurch kurzerhand halbiert wurde. Die in Zusammenhang mit dem Landabtausch

erfolgte Verdichtung konnte nun, da Stadelhofen neu Teil der Stadt war, zu einer

obrigkeitlich verfügten, traufständigen, strassenseitig durch Hofmauern geschlossenen
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Zeilenbebauung entlang der Stadelhoferstrasse genutzt werden, in die repräsentative
Baukomplexe der neuen Finanzaristokratie, wie Baumwoll- oder Sonnenhof,
eingebunden wurden.

1638 wurde ein Verzeichnis erstellt, in dem die vom Schanzenbau betroffenen
Gebäude aufgeführt sind. Darunter befindet sich Ratsherr «Gosswylers behusung», die

unterhalb der Stadelhofer Mühle lag und dessen Gut sich entlang des Mühlekanals bis

zum See erstreckte.36

Rats- und Stallherr Kaspar Gossweiler37 (1571-1653) trat, zusammen mit seinem

Bruder Jakob Gossweiler (1577-1640), 1621/22 und 1638/39 mit rund 159 Pfund

respektive 288 Pfund an zehnter Stelle der Zollzahler auf.38 1642 verkauften die

Gossweiler ihre Liegenschaft der Stadt für 4800 Gulden,39 um von dieser an der
Stadelhoferstrasse einen Ersatz zu erwerben. Bereits am 27. Februar 1643 stand

Gossweiler in Verhandlungen bezüglich Lochmanns Garten und Trotte zu Stadelhofen,
die an seine neue Liegenschaft angrenzten, «um seine wegen der Fortifikation
abgeschlissenen Häuser dahin zu versetzen». Es muss angenommen werden, dass

Gossweiler seinen Besitz arrondieren wollte, um seine Pläne verwirklichen zu können.
Der Kauf sollte getätigt werden, «damit das hus der lange nach an die Strass könnte

gesetzt werden». Wie sehr Gossweilers «Grossüberbauung» von öffentlichem Interesse

war, belegt der Ratsbeschluss, dass «8 mit Namen genannte verordnete Herren des

Rats uff den augenschyn kehren und ihme Hr. Gosswyler mit guten Rath begegnen»
sollen, «damit [...] der Buw desto bedächtlicher angefangen und gemeiner Statt zur
Zierd vollführt werde».40 Im März 1644 verfügte Gossweiler über ein neu erbautes

Haus, den Baumwollenhof, einen Schopf und eine «Seidenmühle».4' Nach dem Tod des

kinderlosen Gossweiler 1653 übernahm sein Neffe Hans Kaspar Gossweiler-Hirt
(1601-1686) den Baumwollenhof und erstellte 1654 an der Strasse einen weiteren Bau,
der jedoch nicht näher beschrieben wurde.42

Talacker
Vor der linksufrigen Altstadt bot sich ein anderes Bild. Zwar bestanden auch hier, am
Übergang von der Stadt zur Landschaft, ältere Bauten und Strukturen, die, besonders

entlang des Sihlkanals, einer einheitlichen Planung im Wege standen.43 Nachdem 1646

mit dem Schanzenbau vor der linksufrigen Stadt begonnen wurde,44 legte Johann

Georg Werdmüller 1649 ein Konzept zur Anlage «der künfftigen nüwen Strass und

Wägen vor der minderen Statt Zürich im Thalacher» vor, in dem das Strassenkreuz
Talacker-Pelikanstrasse mit Pelikanplatz, wie es heute noch besteht, angelegt ist. Aus
den Quellen ist zu erschliessen, dass die Absicht bestand, «zur gemeinen Statt Ansehen,
Lob und Zierd» eine eigentliche Neustadt zu erstellen, indem entlang des Talackers
«Hus Hofstetten» ausgeschieden wurde und es verboten war, auf den Parzellen

lediglich Gartenhäuser zu erstellen, da sonst «dieser schöne Platz nur zerstückelt und
hierdurch verderbt wurde». Die Baubewilligungen waren befristet; Parzellen, die nicht
innert nützlicher Frist überbaut wurden, sollten an die Stadt zurückfallen.45

Wie sehr mit einer repräsentativen Stadtanlage und damit implizit mit Bauten der
städtischen Oberschicht gerechnet wurde, zeigt 1661 der Umstand, «dass myner
gnedigen Herren [Bürgermeister Waser und beide Räte] ustrücklicher Will, Meinung
und Erkanntnus dahingange, dass sowol sy [sie] als alle übrigen Herren und Personen
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Abb. 39: Grosser oder Vorderer Pelikan, Erkerzimmer, um 1685. Die Opulenz der Ausstattung
des späten 16. und frühen 17. Jahrhunderts, wie sie vom Alten Seidenhof überliefert ist (vgl.
Farbabb.), beginnt zugunsten einer mehr monumentalen Wirkung zurückzutreten. Klare Gliederung

durch gewundene Halbsäulen über Postament, Einbinden des Buffets in die Wandflucht,
unverkröpftes Gebälk sowie die erhabenen Füllungen mit Flammenstab bilden einheitlich

angewandte Gestaltungselemente. Die helle Stuckdecke anstelle der dunklen Holzdecke trägt
ihrerseits zu einem neuen Raumgefühl bei (Kunstdenkmälerinventarisation des Kantons

Zürich).

welliche uff dieseren neuwen Platz und Strassen schon etwas gekauft oder nach kaufen
werdend, schuldig und verbunden syn sollind, so bald jederem möglich die fordere
Syten der Strass aid Platzes mit aneinanderstehenden Wohnhüsern zeerfüllen, dero
keins für das andere hinausgehe sonder alle in einer graden Linien aufgehauen auch

wo es jenner das einer oder andern Gelegenheit zehebt in ein glyche höche gebracht
werdind und zu dem Ende keiner der vor dem andern etwas baut, einich gsichten
[Fenster] uff der einen aid der anderen [Giebel-]Syten gegen synen künftigen
Nachburen hingesetzen mögen [...], was aber jeder für ander schlechte Gebaüw als

Schüren, Secht und Badhüser und Gärten gemachen und zu haben begehrt dazu solle

er syn Gelegenheit hinterwärts suchen, damit derglychen nichts vornen an die Strass

kommen noch einiche ledige Lucken der Wonnhüser halb und zwüschen denselben

beständig gelassen werden».46

Geplant war demnach eine Zeilenbebauung mit Wohnhäusern von einheitlicher
Traufhöhe. Alle Nebenbauten waren von der Strasse abgesetzt, um einen Hof zu

183










